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s. Dasselbe aufzufodern, die Thätigkeit und die
Kraft zu verdoppeln, damit die Vertheidiger des Va-
terlandes mit strengster Genauigkeit ihren Unterhalt
und ihre Besoldung empfangen, welches ihm unter
seiner Verantwortlichkeit vorgeschrieben ist.

Z. Demselben aufzutragen, in den behörendcn
Formen und ohne Ansehen der Person alle diejenigen
vor Gericht zu ziehen, welche durch irgend eine Art
von Dilapidation, Nachläßigkeit oder irgend einen
andern Fehler von mehrerer Wichtigkeit die Armee
einem Mangel an Nahrung ansgesezt hätten.

Devevey sagt in einer Ordnungsmotion, es
sey Pflicht des Gesetzgebers, jede schändliche Absicht
der Uebelgesinntcn, indem man ihren Mitteln entge-
gcnarbcitet, zu vernichten. Unter diese gehört auch
die über Verwendung der öffentlichen Gelder, um
das Volk irre zu fuhren, ausgestreuten Verlaumdun-
gen. Die Constitution foden zudem jährliche estent-
liehe Rechnungen; das Direktorium soll sich beeilen,
uns seine Rechnungen für das erste Jahr mitzuthei-
len. Das Volk wird daraus sehen, daß keineswegs,
wie man sagt, die Gelder Vorzugsweise zur Bezah-
lung der obersten Gewalten verwandt wurden; sie

wissen B. R. alle, daß nicht nur die Gesetzgeber von
ihrem Gehalt des Jahrs 1799- nichts, und jenes vom
verflossenen Jahr noch nicht ganz empfangen haben.
Er trägt darauf an, der Präsident des Senats soll
jenem des großen Raths den Wunsch des Senats
aussen,, das Direktorium möchte eingeladen werden,
seine jährlichen constitutionellen Rechnungen abzulegen.

Fuchs unterstützt den Antrag; glubt aber, eine
solche Einladung an den großen Rath sey schon vor
einiger Zeit ohne Wirkung gemacht werden. Er
wünscht also, daß sie nun durch eine Bothschaft ge-
schehen möchte.

Genhard unterstützt die letztere Meinung.
Mittelholzcr stimmt zu dem einfachen Vor-

schlag Devevey's.
Devevey's Antrag wird angenommen.

Grosser Rath, 13. Juni.
Präsident: Bourgeois.

Rigozza erhält für 6 Tage Urlaub.
Die militärische Gesellschaft in Wiflisburg legt

öoo Franken auf den Altar des Vaterlandes. Aus
Bille ter s Antrag wird Ehrenmeldung erkannt.

Erafenried, im Namen einer Commission,
legt ein Gutachten über die Dienstenkassa in Bern
vor, welches fur 6 Tage auf den Kanzleitisch gelegt
wirb.

Escher, im Namen einer Commission, legt fol-
gendes Gutachten vor:

i3

Bürger Gcsezgeber!
Vor einigen Wochen habt Ihr in geheimer SiZ-

zung einer Commission aufgetragen, ein Verzeichniß
aller vorhandenen Commissionen und ihrer verschiede-
neu Auftrage Euch vorzulegen, und einen Antrag
zu machen über die Ordnung, in der man sie zur
Arbeit aussodern, und von ihnen Gutachten begeh-
ren soll.

Dieser Auftrag schien anfänglich Eurer Commis-
sion nicht sehr schwierig zu seyn, und die Versamm-
lung selbst schien nicht, besondere Wichtigkeit in die-
sen Auftrag zu legen: man glaubte von beiden Sei-
ten, eine kurze Einsicht in das Commissionenbuch der
Kanzlei und eine leichte Beurtheilung der mehr oder
mindern Wichtigkeit der Aufträge dieser Commission,
sey über diesen Gegenstand völlig hinlänglich und
befriedigend.

Allein, bei näherer Ucberlegunq änderte sich bald
der Gesichtspunkt Eurer Commission. Diese Ver-
sammlnng ist der Gesezgeber eines ganzen Volks;
denn ungeachtet unsre Beschlüsse der Läuterung des
Senats unterworfen sind, so muß doch die ganze
Gesezgebuyg Helvetians von dieser Versammlung aus-
gehen, weil, unsrer Verfassung zufolge, kein Gesez
möglich ist, es werde dann von uns beschlossen. —
Und diese Versammlung, nachdem sie wahrend 15
Monaten ununterbrochen an der Gesezgebung Helve-
tiens gearbeitet hat, trägt einem Ausschuß auf, ihr
einen Entwurf vorzulegen, was nun weiters am drin-
gendsten zu thun sey. Bei diesem Gesichtspunkt er-
schrak Eure Commission über die Wichtigkeit ihrer
Arbeit, und fühlte nun ihre Schwäche, derselben ge-
hörig Genüge zu leisten. Wir haben einen wichtigen
Bau vor — den wichtigsten, der möglich ist. — Schon
ist der Bau angefangen, und Ihr fragt uns, wie
sollen wir den Bau weiter fortsetze»: dieß, BB. Re-
präsentanten, ist die Stellung Eurer Commission, der
Ihr jenen bedenklichen Auftrag gabt!

Um gründlich sagen zu können, was bei einer
Arbeit weiterfort gethan werden soll, ist es unent-
behrlich nothwendig, erst zu wissen, was im G an-
zen geleistet werden muß, dann zu sehen, was
bis jezt geleistet wurde, und endlich wird eins
einfache Vergleichung dieser beiden Angaben das ge-
suchte Resultat liefern, welchem nur noch eine
zw ckmäßige Ordnung gegeben werden muß.
Dieß ist der Gang unsrer angestellten Untersuchung.

(Die Fortsetzung folgt.)

Denkfehler.
Im St. 8i. Seite. 662. Spalt 2. Zeil. 9. statt

Schrecken lies Schranken.
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